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Ausgangslage: 

Die am 24. September 2025 von der Gemeindeversammlung Hombrechtikon festgesetzte Teilrevision 

der Bau- und Zonenordnung «Schule Neues Dörfli» wurde von der Baudirektion des Kantons Zürich 

genehmigt (Verfügung Nr. KS-0313 / 25 vom 29. Januar 2026). 

Die erwähnten Beschlüsse und Genehmigungen wurden am 6. Februar 2026 im Amtsblatt öffentlich 

bekannt gemacht. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 25. März 2026 ist 

gegen den Beschluss kein Rechtsmittel ergriffen worden. Somit kann die Inkraftsetzung der Teilrevi-

sion erfolgen.  

Der Gemeinderat wird eingeladen, die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung «Schule Neues Dörfli» 

in Kraft zu setzen. 

Gesetzliche Grundlagen 

§ 5-7 PBG 

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden. 

Erwägungen: 

Die Teilrevision wird, nach Ablauf der Rekursfrist, gegen die kantonale Genehmigung mit der Publika-

tion des Inkrafttretens verbindlich. Dabei hat das Datum der Inkraftsetzung nicht zwingend mit der 

Publikation der Rechtskraft übereinzustimmen, sondern kann auch auf einen späteren Zeitpunkt hin 

festgelegt werden. Falls keine entsprechende Regelung getroffen wird, tritt die rechtskräftig geneh-

migte Planung am Tag nach der Publikation in Kraft. 

Die Publikation im kommunalen Publikationsorgan und im Amtsblatt des Kantons Zürich soll umge-

hend an diesen Beschluss veranlasst werden, damit die Inkraftsetzung am darauffolgenden Tag erfol-

gen kann. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Genehmigung der Inkraftsetzung der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung «Schule Neues 

Dörfli».  

2. Der Bereich Planung+Umwelt wird beauftragt, die Inkraftsetzung nach §68a Gemeindegesetz im 

kommunalen Publikationsorgan und im Amtsblatt des Kantons Zürich zu publizieren. 

3. Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung soll am Tag nach Erscheinen der Publikation im kan-

tonalen Amtsblatt in Kraft treten. 
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